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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2010

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens 

des Staatsvertrages über die Übertragung 
von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h 

Abs. 1 Satz 2 und 3 
der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 

Schuldnerverzeichnisführungsverordnung 
und § 7 Abs. 1 Satz 1 

der Vermögensverzeichnisverordnung 
zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder
Vom 11. März 2014

Nachdem am 10. Oktober 2013 alle Ratifi kationsurkun-
den beim Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen hinterlegt waren, ist der Staatsvertrag gemäß 
seines Artikels 8 am 11. Oktober 2013 in Kraft getreten.

Düsseldorf, 11. März 2014

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Hannelore  K r a f t

– GV. NRW. 2014 S. 214

7123

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss- und 
Zwischenprüfungen im Ausbildungsberuf 

„Straßenwärter/Straßenwärterin“ 
(Straßenwärterprüfungsordnung – StrWPrO)

Vom 18. Februar 2014

Auf Grund des § 47 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§  79 Absatz  4 Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) und § 6 Absatz 1 Nummer 6 der Verord-
nung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und die Angelegenheiten der Berufs-
bildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) 
sowie die Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifi ka-
tionsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 5. September 2006 
(GV. NRW. S. 446), die zuletzt durch die Verordnung vom 
11. September 2012 (GV. NRW. S. 426) geändert worden 
ist, wird auf Beschluss des Berufsbildungsausschusses 
beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
und mit Genehmigung des Ministeriums für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen die folgende Prüfungsordnung für die 
Durchführung von Abschluss- und Zwischenprüfungen 
im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ 
für das Land Nordrhein-Westfalen erlassen:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung

§ 2 Zusammensetzung und Berufung

§ 3  Ausgeschlossene Personen und Besorgnis der 
 Befangenheit

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 5 Geschäftsführung

§ 6 Verschwiegenheit

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-
prüfung

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 10 Anmeldung zur Prüfung

§ 11 Entscheidung über die Zulassung

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand

§ 13 Gliederung der Prüfung

§ 14 Prüfungsaufgaben

§ 15 Nichtöffentlichkeit

§ 16 Leitung und Aufsicht

§ 17 Ausweispfl icht und Belehrung

§ 18 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 19 Rücktritt, Nichtteilnahme

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20 Bewertung

§ 21 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 22 Prüfungszeugnis

§ 23 Nicht bestandene Prüfung

Teil 5
Wiederholungsprüfung

§ 24 Wiederholungsprüfung

Teil 6
Zwischenprüfung

§ 25 Zweck und Zeitpunkt

§ 26 Inhalt und Umfang

§ 27 Durchführung

§ 28 Niederschrift

§ 29 Prüfungsbescheinigung

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 30 Berücksichtigung besonderer Belange

§ 31 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 32 Prüfungsunterlagen

§ 33 Gebühren

§ 34 Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

§ 35  Koordinierender Prüfungsausschuss, Unteraus-
schüsse

§ 36 Umschulung

§ 37 Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 
Errichtung

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Zwischenprü-
fungen errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungs-
ausschuss [§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 23. März 2005 (BGBl.  I S.  931) in der jeweils 
geltenden Fassung].
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(2) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er-
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern und Prüfungsbewerbe-
rinnen oder bei besonderen Anforderungen an die Prü-
fung gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin vom 11. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2604) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so 
haben sich diese im Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss – im Folgenden „Koordinierungsaus-
schuss“ genannt – zu bilden, der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent-
scheidungen trifft.

(4) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse zusammen, wobei jeder 
Prüfungsausschuss mit der gleichen Anzahl an Mitglie-
dern vertreten sein soll. Er besteht mindestens aus einem 
Mitglied der Arbeitgebergruppe, einem Mitglied der Ar-
beitnehmergruppe sowie einer Lehrkraft einer berufsbil-
denden Schule. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an-
dere Prüfungsausschussmitglieder und stellvertretende 
Prüfungsausschussmitglieder als Berater oder Beraterin-
nen hinzuzuziehen.

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Diese haben Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Die Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und 
für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 
(§ 40 Absatz 1 Satz 2 Berufsbildungsgesetz).

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens:

1.  zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

2.  zwei Beauftragten der Arbeitnehmer und

3.  einer Lehrkraft einer berufsbildenden Schule.

(2) Bei Bedarf können weitere Mitglieder oder stellver-
tretende Mitglieder – auch eines anderen Prüfungsaus-
schusses im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ – als stimmberechtigte Prüfer und Prüferinnen 
hinzugezogen werden. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 2 
Berufsbildungsgesetz).

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer-
den von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre 
berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 Berufsbildungsgesetz).

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren stellver-
tretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Gebiet 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Ausbildungs-
stellen des öffentlichen Dienstes sowie der gewerblichen 
Wirtschaft oder deren Vereinigungen berufen.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren stell-
vertretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Ge-
biet des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-West-
falen als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Gewerk-
schaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-
zung berufen (§  40 Absatz  3 Satz  2 Berufsbildungsge-
setz).

(6) Die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen werden 
im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle berufen (§  40 Absatz  3 
Satz 3 Berufsbildungsgesetz).

(7) Werden Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb 
einer von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle inso-
weit nach pfl ichtgemäßem Ermessen (§  40 Absatz  3 
Satz 4 Berufsbildungsgesetz).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 

Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 Berufsbildungsgesetz).

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 40 Absatz 4 
Berufsbildungsgesetz).

(10) Von Absatz  2 Satz  2 darf nur abgewichen werden, 
wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Absatz 5 Berufsbildungsgesetz).

§ 3 
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, 
wer Angehöriger oder Angehörige eines Prüfungsbewer-
bers oder einer Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen,

3.  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

4.  Geschwister,

5.  Kinder der Geschwister,

6.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten oder der gesetzlich aner-
kannten Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen,

7.  Geschwister der Eltern und

8.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
 Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl ege-
eltern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz  2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.   in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Bezie-
hung begründende Ehe oder gesetzlich anerkannte 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2.   in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist oder

3.   im Falle der Nummer  8 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss ohne 
Mitwirkung des oder der Betroffenen.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfungsteilneh-
mer oder einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines 
solchen Grundes behauptet, so hat der oder die Betrof-
fene dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Praxisanleiter 
und Praxisanleiterinnen, die unmittelbar an der Ausbil-
dung der Prüfl inge beteiligt sind, sollen, soweit nicht be-
sondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfor-
dern, nicht mitwirken.

(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Be-
fangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen.
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§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den 
Ausschlag (§ 41 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz).

§ 5 
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind alle 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Stelle mitzuteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist dessen Stellvertreter oder Stell-
vertreterin einzuladen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer 
oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen. § 21 Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 6 
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle und des Prüfungsausschusses.

(2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und Er-
gebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der hier-
bei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten (§ 79 Ab-
satz 3 Nummer 2 Berufsbildungsgesetz).

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle setzt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Prüfungstermine für die 
Zwischen- und Abschlussprüfungen fest. Diese Termine 
sollen mit dem Ablauf der Berufsausbildung und des 
Schuljahres abgestimmt sein. Bei mehreren Prüfungs-
ausschüssen ist diese Aufgabe dem Koordinierungsaus-
schuss (vergleiche § 1 Absatz 3) zu übertragen.

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster-
mine einschließlich der Anmeldefristen nach Maßgabe 
der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (zum 
Beispiel Internet) mindestens drei Monate im Voraus.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 
Berufsbildungsgesetz),

1.   wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach 
dem Prüfungstermin endet,

2.   wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilge-
nommen sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbil-
dungsnachweise geführt hat und

3.   wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung 
auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 
Berufsbildungsgesetz).

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Be-
rufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn 
dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in dem aner-
kannten Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwär-
terin“ entspricht (§ 43 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz).

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der berufsbildenden Schule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen wer-
den, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. In der 
Regel sollen die betriebliche Beurteilung, die Noten der 
fachbezogenen Fächer oder Bereiche des Berufsschul-
zeugnisses sowie das Ergebnis der Zwischenprüfung die 
Note „gut“ nicht unterschreiten (§  45 Absatz  1 Berufs-
bildungsgesetz).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, im Beruf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ tätig gewesen ist. Vom 
Nachweis der Mindestzeit nach Satz  1 kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht 
wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufl i-
che Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind 
dabei zu berücksichtigen (§ 45 Absatz 2 Berufsbildungs-
gesetz).

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige 
Soldaten oder Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 2 zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin be-
rufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben hat, welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz).

§ 10 
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt bei der zuständi-
gen Stelle.

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der zuständigen Stelle bestimmten Anmeldefristen 
und Anmeldeformularen durch die Ausbildenden mit 
Zustimmung der Auszubildenden zu erfolgen.

(3) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin selbst den Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen gemäß §  9 Absatz  2 und 3 sowie bei Wiederho-
lungsprüfungen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht 
mehr besteht.

(4) Bei der Anmeldung sind der zuständigen Stelle fol-
gende Unterlagen vorzulegen:

1.  in den Fällen des § 8 Absatz 1:

 a)   Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 b)  schriftliche Ausbildungsnachweise,

 c)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 d)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

2.  in den Fällen des § 8 Absatz 2:

 a)   Nachweis über Art und Grad der Behinderung be-
ziehungsweise 

 b)   Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder Be-
scheid über erhaltene Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben
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 c)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 d)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

3.  in den Fällen des § 8 Absatz 3:

 a)  Ausbildungsnachweise im Sinne des § 8 Absatz 3,

 b)   das letzte Zeugnis der besuchten berufsbildenden 
Schule oder Berufsbildungseinrichtung und

 c)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

4.  in den Fällen des § 9 Absatz 1:

 a)   Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 b)  schriftliche Ausbildungsnachweise,

 c)   positive und befürwortende Beurteilung des oder 
der Ausbildenden,

 d)   eine positive und befürwortende Beurteilung sowie 
das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 e)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

5.  in den Fällen des § 9 Absatz 2 und 3:

 a)   Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung 
über den Erwerb der berufl ichen Handlungsfähig-
keit im Sinne des § 9 Absatz 2 oder Bescheinigung 
des Bundesministeriums der Verteidigung oder der 
von ihm bestimmten Stelle im Sinne des §  9 Ab-
satz 3,

 b)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule 
und

 c)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz).

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern und Prüfungsbewerberinnen rechtzeitig 
unter Angabe des Prüfungstages und des Prüfungsortes 
einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen.

(3) Nicht zugelassene Prüfungsbewerber und Prüfungs-
bewerberinnen werden unverzüglich über die Entschei-
dung mit Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich un-
terrichtet.

(4) Die Zulassung zur Abschlussprüfung kann von der 
zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
widerrufen werden, wenn sie aufgrund von gefälschten 
Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen 
wurde.

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12 
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erforder-
lichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi-
gen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist 
(§ 38 Berufsbildungsgesetz).

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. Die Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin ist zugrunde zu legen.

§ 13 
Gliederung der Prüfung

(1) Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin gliedert sich die 
Prüfung in zwei getrennte Prüfungsteile und zwar:

1.  in einen theoretischen Teil (Kenntnisprüfung) und

2.  in einen praktischen Teil (Fertigkeitsprüfung).

(2) Die Kenntnisprüfung ist schriftlich durchzuführen. 
Der schriftliche Teil der Prüfung ist in den einzelnen 
Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. Die schriftliche Prüfung hat ge-
genüber der mündlichen Prüfung das doppelte Gewicht.

(3) Die mündliche Prüfung wird durchgeführt, wenn 
hierdurch in einem oder mehreren Prüfungsbereichen die 
Punktzahl so verbessert werden kann, dass die Kenntnis-
prüfung insgesamt bestanden ist. Näheres regelt § 9 der 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Straßenwär-
ter/zur Straßenwärterin.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung trifft die zuständige Stelle im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss.

§ 14 
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss erstellt und beschließt auf 
der Grundlage der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Der Prüfungsausschuss kann die Aufgabenerstellung 
einem Unterausschuss übertragen.

(3) Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt die Auf-
gabenerstellung dem Koordinierungsausschuss (verglei-
che § 1 Absatz 3).

(4) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgabener-
stellung oder Teile davon einem Unterausschuss übertra-
gen.

(5) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel-
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus-
schuss beziehungsweise von den von ihm beauftragten 
Prüfern oder Prüferinnen unverzüglich zu beheben und 
zu dokumentieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei lau-
fender Prüfung festgestellt werden.

§ 15 
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und 
Vertreterinnen der zuständigen Stelle können anwesend 
sein.

(2) Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen. Diese 
Gäste müssen ein berechtigtes Interesse an der Prü-
fungsteilnahme nachweisen.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
die zugelassenen Gäste nicht anwesend sein.

§ 16 
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden 
Mitglieds durchgeführt. Die zuständige Stelle regelt im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Auf-
sichtsführung.

(2) Die Aufsichtsführung muss sicherstellen, dass die 
Prüfl inge die Arbeiten selbstständig und nur mit den er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen.

(3) Bei der Anfertigung von praktischen Aufgaben ist 
 sicherzustellen, dass Prüfungsausschussmitglieder die 
Leistungen der einzelnen Prüfl inge nach einheitlichen 
Vorgaben bewerten können.

(4) Die Anfertigung von Prüfungsstücken sowie Prü-
fungsleistungen, bei denen der Arbeitsablauf zu bewer-
ten ist, sind von mindestens zwei, nicht der gleichen 
Gruppe (vergleiche § 2 Absatz 1) angehörenden Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses zu überwachen; diese 
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werden vom Prüfungsausschuss bestimmt. Jeder Prüfer 
oder jede Prüferin berichtet dem Prüfungsausschuss von 
seinen beziehungsweise ihren Beobachtungen. Diese Be-
obachtungen sind schriftlich zu dokumentieren.

(5) Die mündliche Prüfung ist vom Prüfungsausschuss 
gemäß § 4 Absatz 2 abzunehmen.

(6) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Aufsichtsführenden oder den 
Prüfern und Prüferinnen zu unterzeichnen.

§ 17 
Ausweispflicht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des 
vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses oder 
der Aufsichtsführenden über ihre Person auszuweisen. 
Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsab-
lauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Ar-
beits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshand-
lungen und Ordnungsverstößen sowie über Rücktritt und 
Nichtteilnahme zu belehren.

§ 18 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
 Arbeits- und Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er 
Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsver-
such, liegt eine Täuschungshandlung im Sinne dieser 
Prüfungsordnung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
den Aufsichtsführenden festzustellen und zu protokollie-
ren. Der Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfl ing von dem Prü-
fungsteil oder von der gesamten Prüfung ausschließen. 
Der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der Prüfung. Das 
Gleiche gilt bei Täuschungshandlungen, die nachträglich 
innerhalb eines Jahres festgestellt werden.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so schwer, dass weder seine noch die Prüfung ande-
rer ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierü-
ber kann von den Aufsichtsführenden getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfl ing hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu tref-
fen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutz- 
und Sicherheitsvorschriften.

(6) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist 
der Prüfl ing zu hören.

§ 19 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber oder die Prüfungsbewerberin 
kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn 
der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 
In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfl ing nach Beginn der Prüfung zurück, so 
werden bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prü-
fungsleistungen nur anerkannt, wenn ein wichtiger 
Grund für den Rücktritt vorliegt (zum Beispiel im 
Krankheitsfalle durch Vorlage eines ärztlichen Attestes).

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfungsbewerber beziehungsweise die Prü-
fungsbewerberin an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

(4) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20 
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der 
Prüfung nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind – un-
beschadet der Gewichtung von einzelnen Prüfungsleis-
tungen auf Grund der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin oder, 
soweit diese darüber keine Bestimmungen enthält, auf 
Grund der Entscheidung des Prüfungsausschusses – wie 
folgt zu bewerten:

1.   eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung

 = 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut,

2.  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

 = unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut,

3.   eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre-
chende Leistung

 = unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend,

4.   eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht

 = unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend,

5.   eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grund-
kenntnisse noch vorhanden sind

 = unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft,

6.   eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

 = unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbstständig zu be-
urteilen und zu bewerten. Beobachtungen gemäß §  16 
Absatz 3 können einbezogen werden.

(3) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von einem 
Fachlehrer oder einer Fachlehrerin und von einem Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu bewerten. Nach der 
Begutachtung haben sich beide auf ein gemeinsames Er-
gebnis zu einigen. Anschließend stehen die Prüfungsar-
beiten allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. Jedes Mitglied ist berech-
tigt, eine von dem Urteil des Gutachtens abweichende 
Beurteilung mit Begründung schriftlich zu vermerken. 
Bei abweichender Beurteilung bewertet der Prüfungs-
ausschuss die Arbeit endgültig.

(4) Die beobachtenden Mitglieder der Fertigkeitsprü-
fung geben eine eigene Bewertung ab, einigen sich auf 
ein gemeinsames Ergebnis und teilen dieses anschlie-
ßend dem Prüfungsausschuss mit. Wird kein gemeinsa-
mes Ergebnis erzielt, obliegt die endgültige Entschei-
dung dem Prüfungsausschuss. Gleiches gilt auch für das 
Fachgespräch.

(5) Zur Bewertung von mündlichen Prüfungen geben die 
Prüfer und Prüferinnen eine Vorschlagsnote ab. Die ab-
schließende Bewertung obliegt dem Prüfungsausschuss.

(6) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzel-
ner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere be-
rufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begut-
achtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentie-
ren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten (§ 39 Absatz 2 und 3 BBiG). Die Beauftra-
gung erfolgt durch die zuständige Stelle im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss. Personen, die nach § 3 
von der Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschlie-
ßen sind, dürfen nicht als Gutachter tätig werden.
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§ 21 
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergeb-
nisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Ge-
samtergebnis („bestanden“ oder „nicht bestanden“) der 
Prüfung fest. Dabei gewichtet er die einzelnen Prüfungs-
leistungen gemäß § 9 Absatz 6 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Straßenwärte-
rin. Im Kenntnisteil sind für die jeweiligen Prüfungsbe-
reiche die Ergebnisse der schriftlichen und einer eventu-
ellen mündlichen Prüfung nach der Gewichtung zusam-
menzufassen.

(2) Bei der Feststellung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen und des Gesamtergebnisses der Prüfung ist der Prü-
fungsausschuss nicht an die Beurteilung und Bewertung 
der einzelnen Mitglieder des Prüfungsausschusses nach 
§ 20 Absatz 2 gebunden. Abweichende Beschlussfassun-
gen sind mit Begründung zu dokumentieren.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im prakti-
schen und schriftlichen Teil der Prüfung sowie innerhalb 
des schriftlichen Teils der Prüfung in mindestens zwei 
der Prüfungsbereiche mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht worden sind. Werden die Prüfungsleistun-
gen in einer der praktischen Aufgaben oder in einem der 
fachbezogenen Prüfungsbereiche mit „ungenügend“ be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden (vergleiche § 9 
Absatz 7 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin).

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Fest-
stellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(5) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfl ing am letzten 
Prüfungstag mit, ob er die Prüfung „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ hat. Hierüber ist dem Prüfl ing eine 
vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei 
ist als Termin des Bestehens oder des Nichtbestehens der 
Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 22 
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfl ing von der zustän-
digen Stelle ein Zeugnis. Ausbildenden werden auf deren 
Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung ihrer 
Auszubildenden übermittelt (§ 37 Berufsbildungsgesetz).

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

1.   die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Berufs-
bildungsgesetz”,

2.  die Personalien des Prüfl ings,

3.   den Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärte-
rin“,

4.  die Zeit der Ausbildung,

5.   das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse 
von einzelnen Prüfungsleistungen,

6.  das Datum des Bestehens der Prüfung und

7.   die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses und des oder der Beauftragten 
der zuständigen Stelle mit Siegel. Mit Zustimmung 
des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses 
kann dessen Unterschrift durch die Unterschrift eines 
anderen Mitgliedes des Prüfungsausschusses ersetzt 
werden.

§ 23 
Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
sowie der oder die Ausbildende von der zuständigen 
Stelle einen schriftlichen Bescheid über das Ergebnis. 
Darin ist anzugeben, welche Prüfungsteile oder Prü-
fungsbereiche wiederholt werden können.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 24 ist hinzuweisen.

Teil 5
Wiederholungsprüfung

§ 24 
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden (§ 37 Absatz 1 Satz 2 Berufsbil-
dungsgesetz).

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in 
der Kenntnisprüfung in einzelnen Prüfungsbereichen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so sind 
diese Bereiche nicht zu wiederholen. Ist die Fertigkeits-
prüfung bestanden, wird diese bei einer Wiederholung 
der Prüfung anerkannt. Diese Regelung gilt nur, sofern 
sich der Prüfl ing innerhalb von zwei Jahren – gerechnet 
ab dem letzten Tag der nicht bestandenen Prüfung – zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung 
(§§ 7 bis 11), Durchführung (§§ 12 bis 19) sowie Bewer-
tung und Feststellung des Prüfungsergebnisses (§§ 20 bis 
23) gelten sinngemäß.

(5) Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung sind 
zusätzlich Ort und Datum der nicht bestandenen Prü-
fung anzugeben.

(6) Abweichend von § 21 Absatz 5 ist bei Prüfl ingen mit 
bereits bestandener Fertigkeitsprüfung als Termin des 
Bestehens oder Nichtbestehens der Tag in die Prüfungs-
bescheinigung einzusetzen, an dem der Prüfungsaus-
schuss frühestmöglich das Prüfungsergebnis feststellen 
kann.

Teil 6
Zwischenprüfung

§ 25 
Zweck und Zeitpunkt

Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen (§  48 Berufsbildungs-
gesetz). Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres stattfi nden. Die §§  7 (Prüfungstermine) und 10 
(Anmeldung zur Prüfung) dieser Prüfungsordnung gel-
ten entsprechend.

§ 26 
Inhalt und Umfang

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf der Grund-
lage des §  8 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin über Inhalt und 
Umfang der Zwischenprüfung.

(2) § 14 (Prüfungsaufgaben) dieser Prüfungsordnung gilt 
entsprechend.

§ 27 
Durchführung

(1) Die Zwischenprüfung ist nach §  8 der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin durchzuführen.

(2) Die §§ 15 (Nichtöffentlichkeit), 16 (Leitung und Auf-
sicht), 17 (Ausweispfl icht und Belehrung), 18 (Täu-
schungshandlungen und Ordnungsverstöße) und 19 
(Rücktritt, Nichtteilnahme) sowie §  20 Absatz  1 bis 4 
(Bewertung) dieser Prüfungsordnung gelten entspre-
chend.

§ 28 
Niederschrift

Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststel-
lung des Ergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben.
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§ 29 
Prüfungsbescheinigung

Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung und deren 
Ergebnis wird von der zuständigen Stelle eine Bescheini-
gung ausgestellt, die dem Prüfl ing, dem oder der Ausbil-
denden, der berufsbildenden Schule sowie bei minder-
jährigen Prüfl ingen, den gesetzlichen Vertretern zuzulei-
ten ist.

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 30 
Berücksichtigung besonderer Belange

Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 10) nachzu-
weisen.

§ 31 
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schrift-
lichen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber oder die 
Prüfungsbewerberin beziehungsweise an den Prüfl ing 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 32 
Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftlichen Antrag ist dem Prüfl ing innerhalb 
der Widerspruchsfrist von einem Monat Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Anmel-
dungen sind zwei Jahre, die Niederschriften gemäß § 21 
Absatz  4 und §  28 zehn Jahre aufzubewahren. Der Ab-
lauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen 
eines Rechtsmittels gehemmt.

(3) Eine Herausgabe von Prüfungsunterlagen und Prü-
fungsaufgaben zu Übungs- oder Anschauungszwecken 
bedarf der vorherigen Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses. Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt 
diese Aufgabe dem Koordinierungsausschuss.

§ 33 
Gebühren

(1) Die Zwischen- und Abschlussprüfungen sind gebüh-
renpfl ichtig.

(2) Für die Durchführung der Zwischen- und Abschluss-
prüfung werden jeweils Gebühren nach Maßgabe der 
von der zuständigen Stelle getroffenen Gebührenrege-
lung erhoben und vereinnahmt. Die zuständige Stelle 
gibt die Gebührenregelung nach den ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten (zum Beispiel Internet) durch 
Veröffentlichung bekannt.

(3) Für die Prüfung der Auszubildenden ist der oder die 
Ausbildende Schuldner. Andere Prüfl inge sind selbst Ge-
bührenschuldner. Die Gebühren sind nach Maßgabe der 
Gebührenregelung der zuständigen Stelle zu entrichten.

§ 34 
Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

Die Geschäftsordnung für den Berufsbildungsausschuss 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ gilt für den Prüfungs-
ausschuss entsprechend. Sie ist auch auf den unter §  1 
Absatz  3 genannten Koordinierungsausschuss sowie 
eventuelle Unterausschüsse des Prüfungsausschusses 
und des Koordinierungsausschusses anzuwenden.

§ 35 
Koordinierender Prüfungsausschuss, Unterausschüsse

Die in dieser Prüfungsordnung getroffenen Regelungen 
gelten sinngemäß für den unter § 1 Absatz 3 genannten 
Koordinierungsausschuss sowie eventuelle Unteraus-
schüsse des Prüfungsausschusses und des Koordinie-
rungsausschusses.

§ 36 
Umschulung

Diese Prüfungsordnung gilt sinngemäß auch für Um-
schulungsverhältnisse im Ausbildungsberuf „Straßen-
wärter/Straßenwärterin“.

§ 37 
Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsordnung wurde am 5. Januar 2014 gemäß 
§ 47 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom Mi-
nisterium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Sie 
tritt am 1. Mai 2014 in Kraft und gilt bis zum 30. April 
2019.

Gelsenkirchen, den 18. Februar 2014

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen 

für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“

Winfried  P u d e n z

– GV. NRW. 2014 S. 214

221

Achte Verordnung zur Änderung 
der Vergabeverordnung NRW

Vom 19. März 2014

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 2 des Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ratifi -
zierung des Staatsvertrages über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
verordnet das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 15. Mai 2008 (GV. 
NRW. S. 386), die zuletzt durch Verordnung vom 24. Juni 
2013 (GV. NRW. S.  384) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 16 Absatz 3 wird das Wort „lebte“ durch das Wort 
„letzte“ ersetzt.

2.  § 23 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Wörter „mit den erforderli-
chen Unterlagen“ gestrichen.

 b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

   „Für den Antrag außerhalb der festgesetzten Zu-
lassungszahlen bedarf es nicht der erneuten Vor-
lage der gemäß Absatz 1 und 2 in Verbindung mit 
§  3 Absatz  6 Satz  1 bis 3 erforderlichen Unterla-
gen.“

3.  § 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Wörter „mit den erforderli-
chen Unterlagen“ gestrichen.

 b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

   „Für den Antrag außerhalb der festgesetzten Zu-
lassungszahlen bedarf es nicht der erneuten Vor-
lage der gemäß § 3 Absatz 6 erforderlichen Unter-
lagen.“
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4.  Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  2 wird die Angabe „24. Oktober 
2008“ durch die Angabe „6. Juni 2013“ ersetzt.

  bb)  In den Nummern 3 und 4 wird jeweils die An-
gabe „24. Oktober 2008“ durch die Angabe 
„14. Dezember 2012“ ersetzt. 

  cc)  In den Nummern 5 und 6 wird jeweils die 
 Angabe „24. Oktober 2008“ durch die Angabe 
„7. Februar 2013“ ersetzt. 

 b)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine 
Durchschnittsnote nach Satz  1, aber eine Punkt-
zahl der Gesamtqualifi kation, wird von der 
 Stiftung nach Anlage 2 der „Vereinbarung zur Ge-
staltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 
6.  Juni 2013 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 176) die Durchschnittsnote aus 
der Punktzahl der Gesamtqualifi kation errechnet.“

 c)   In Absatz  4 Satz  1 Nummer  3 wird die Angabe 
„1. Februar 2007“ durch die Angabe „3. Dezember 
2010“ ersetzt.

 d)   In Absatz  10 wird die Angabe „18. November 
2004“ durch die Angabe „12. September 2013“ er-
setzt.

 e)   In Absatz  13 wird die Angabe „26. Juni 2009“ 
durch die Angabe „31. Mai 2012“ ersetzt.

5.  Absatz 3 Satz 1 der Anlage 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3.  „besondere beruf-
liche Gründe“

7 Punkte;

besondere berufl iche Gründe liegen vor, wenn die 
berufl iche Situation dadurch erheblich verbessert 
wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das 
Erststudium sinnvoll ergänzt. Dies ist der Fall, 
wenn die durch das Zweitstudium in Verbindung 
mit dem Erststudium angestrebte Tätigkeit als 
Kombination zweier studiengangspezifi scher 
 Tätigkeitsfelder anzusehen ist, die im Regelfall 
nicht bereits von Absolventen einer der beiden 
Studiengänge wahrgenommen werden kann, und 
der Betroffene nachweisbar diese Tätigkeit an-
strebt.“

 b)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4.  „sonstige berufl iche 
Gründe“

4 Punkte;

sonstige berufl iche Gründe liegen vor, wenn das 
Zweitstudium auf Grund der individuellen beruf-
lichen Situation aus sonstigen Gründen, insbe-
sondere zum Ausgleich eines unbilligen berufl i-
chen Nachteils oder um die Einsatzmöglichkeiten 
der mithilfe des Erststudiums ausgeübten Tätig-
keit zu erweitern, erforderlich ist;“.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 4 und 5 tritt am 1. April 2014 in 
Kraft. Er gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 2014/2015.

Düsseldorf, den 19. März 2014

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2014 S. 220

780

Verordnung 
über die Festsetzung der Umlage der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2014

Vom 14. März 2014

Auf Grund des §  2 Absatz  1 des Umlagegesetzes vom 
17. Juli 1951 (GV. NRW. S. 87) verordnet das Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2014 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 10. Dezember 2013 auf 7,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 
in Kraft.

Düsseldorf, den 14. März 2014

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2014 S. 221



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 8 vom 26. März 2014222

Einzelpreis dieser Nummer 2,70 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift-
licher Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


